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Ein niedergelassener
Arzt, der eine gewerbliche
Diät- und Ernährungsbe-
ratung einschließlich des
Vertriebes dazugehöriger
Produkte in seinen Praxis-
räumen betreibt, verletzt
seine Berufspflichten auch
dann,wenn dies außerhalb
der Sprechstundenzeiten
geschieht.Der Anbieter des
Diät- und Ernährungspro-
gramms darf die Ärzte
nicht dazu veranlassen,die
Beratungs- und Vertriebs-
tätigkeit in den Praxisräu-
men vorzunehmen. Dies
hat das OLG Frankfurt in
einer – noch nicht rechts-
kräftigen – Entscheidung
vom 14.04.2005 (AZ: 6 U
111/04) festgestellt.Das Ge-

richt hat seine Entschei-
dung im Wesentlichen auf
§ 3 Abs. 2 der Berufsord-
nung (BO) gestützt,der die
Trennung merkantiler Ge-
sichtspunkte vom Heilauf-
trag des Arztes zum Gegen-
stand habe und verhindern
solle, dass das besondere
Vertrauen in den Arztbe-
ruf zur Verkaufsförderung
solcher Produkte miss-
braucht werde, die die Pa-
tienten nicht notwendiger-
weise im Zusammenhang
mit ihrer Betreuung benö-
tigten. Die Revision zum
Bundesgerichtshof (BGH)
wurde zugelassen.

Dr. Dirk Schulenburg,
Justitiar der Ärztekammer

Nordrhein

Kurz nach Vollendung sei-
nes 90. Lebensjahres ver-
starb am 19. Juni 2005 in
Duisburg der frühere Vize-
präsident des Landessozial-
gerichts Dr. jur. Helmut
Schöler. Der am 22. Febru-
ar 1915 geborene Jurist war
von 1978 bis Ende 1987 Mit-
glied der Gutachterkommis-
sion für ärztliche Behand-
lungsfehler bei der Ärzte-
kammer Nordrhein, zu-
nächst als deren Stellvertre-
tender Vorsitzender.Mit Be-
ginn der zweiten Amtsperi-
ode zum 1. Dezember 1979
übernahm er das Amt des
Vorsitzenden,das er aus ge-
sundheitlichen Gründen
nach 5 Jahren abgab,um sein
Ehrenamt weitere 3 Jahre
wiederum als Stellvertreten-
der Vorsitzender auszuüben.
In den frühen Jahren der
Kommissionsarbeit gelang
es Schöler in überzeugender

Weise,der Idee der außerge-
richtlichen Streitschlichtung
zwischen Patienten und Ärz-
ten durch ein unabhängiges
Gremium medizinischer und
juristischer Sachverständi-
ger als Einrichtung der ärzt-
lichen Selbstverwaltung Ak-
zeptanz und Anerkennung
bei den beteiligten Fachkrei-
sen und in der Öffentlich-
keit zu verschaffen. Schöler
blieb der Gutachterkommis-
sion auch nach seinem Aus-
scheiden eng verbunden und
verfolgte interessiert die wei-
tere Entwicklung ihrer er-
folgreichen Arbeit, für die
er während der Zeit seines
Vorsitzes entscheidende
Weichen gestellt hatte. Für
sein besonders engagiertes
Wirken und seine herausra-
genden Verdienste wurde
Schöler 1988 mit dem Eh-
renzeichen der Deutschen
Ärzteschaft ausgezeichnet.
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Er war ferner Träger des Ver-
dienstordens 1. Klasse des
Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland.
Die nordrheinische Ärzte-
schaft wird dem Verstorbe-
nen ein ehrendes Andenken
bewahren. sm

Am 27.April 2005 verstarb
im Alter von 83 Jahren der
Stellvertretende Vorsitzende
der Gutachterkommission,
Herr Vizepräsident des Lan-
dessozialgerichts a.D.Dr.jur.
Bolko Schreiber,Düsseldorf.
Der aus Berlin stammende
Jurist war nach seinem Um-
zug ins Rheinland ab 1964
beim nordrhein-westfäli-
schen Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Sozia-
les mit Schwerpunkt auf dem
Gebiet des Arbeitsrechts tä-
tig. Im Mai 1978 wurde
Schreiber unter Berufung in
das Richterverhältnis zum
Vizepräsidenten des Landes-
sozialgerichts in Essen er-
nannt.Dort leitete er den sei-
nerzeit für Streitsachen der
gesetzlichen Unfallversiche-
rung und für Beschwerden
betreffend die Entschädi-
gung von ehrenamtlichen
Richtern, Zeugen und Sach-
verständigen zuständigen 

5.Senat.Nach Eintritt in den
Ruhestand wurde Schreiber
mit Wirkung vom 1.Mai 1987
als Stellvertretender Vorsit-
zender in die Gutachterkom-
mission berufen. Als das
dienstälteste juristische Kom-
missionsmitglied hat er die-
ses Ehrenamt über einen
Zeitraum von fast 18 Jahren
wahrgenommen.Trotz seiner
gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen bewältigte er sein
umfangreiches Arbeitspen-
sum bis wenige Wochen vor
seinem Tode mit unermüdli-
chem Einsatz. Der ehemali-
ge Sozialrichter zählte zu den
besonders profilierten Ken-
nern des Arzthaftungs- und
Medizinrechts. Mit seiner
souveränen fachlichen Kom-
petenz und seinem von aus-
geprägtem Gerechtigkeits-
sinn getragenen Urteilsver-
mögen hat er auf die Ent-
wicklung der Arbeit der Gut-
achterkommission über fast
zwei von drei  Dekaden ihres
Bestehens ganz entscheiden-
den Einfluss genommen und
zu ihrem Erfolg maßgeblich
beigetragen. Hierfür schul-
den die nordrheinischen Ärz-
tinnen und Ärzte ihm Dank
und respektvolle Anerken-
nung. sm

Die BAG Selbsthilfe –
Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe von Menschen
mit Behinderung und chro-
nischer Erkrankung und ih-
rer Angehörigen e.V.– sieht
Probleme beim Übergang
von der pädiatrischen Ver-
sorgung zur Versorgung
chronisch kranker und be-
hinderter junger Erwachse-
ner. Daher fordert sie, die
Zusammenarbeit zwischen
Pädiatern und den weiter

behandelnden Ärzten zu
verbessern. Auch sollen in
den Krankenhäusern Ein-
heiten für junge Erwachse-
ne oder Übergangssprech-
stunden eingerichtet wer-
den. Weitere Informationen
erhalten Sie bei der BAG
SELBSTHILFE, Kirch-
feldstr. 149, 40215 Düssel-
dorf, Tel.: 0211/31006-0,
Fax: 0211/31006-48 oder im
Internet unter www.bagh.de.
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